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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
eine Kupplungsanordnung für Motorschleppfahrzeu-
ge, insbesondere auf eine Kupplungsanordnung für 
das Notschleppen von Nutzfahrzeugen.
[0002] Kupplungsanordnungen des obigen Typs 
sind bekannt, die im wesentlichen eine Ankerplatte, 
die an einem vorderen Abschnitt des Chassis des zu 
schleppenden Fahrzeugs befestigt ist, ein Kupp-
lungselement zur Verbindung mit einem Schleppfahr-
zeug über ein Kabel, und eine Befestigungsvorrich-
tung zum lösbaren Befestigen des Kupplungsele-
ments an der Ankerplatte aufweisen.
[0003] Insbesondere umfasst das Kupplungsele-
ment ein Gabelelement, das einen Basisteil besitzt, 
der dazu ausgelegt ist, an der Ankerplatte mittels der 
Befestigungsvorrichtung befestigt zu werden, und 
zwei Arme, die sich parallel zueinander von dem Ba-
sisteil selbst erstrecken, und einen Stift, der transver-
sal durch die Arme getragen ist und eine Kupplung 
für die Verbindung über ein Kabel oder einen Stab mit 
dem Schleppfahrzeug bildet.
[0004] Die Befestigungsvorrichtung ist allgemein 
vom Bajonetttyp und umfasst einen Zahn, der durch 
den Basisteil des Gabelelements getragen ist und 
dazu ausgelegt ist, in eine Nut abnehmenden Quer-
schnitts einzugreifen, die in der Ankerplatte vorgese-
hen ist.
[0005] Obwohl die Befestigungseinrichtung es dem 
Kupplungselement ermöglicht, als eine Einheit von 
der Ankerplatte gelöst zu werden, wenn es nicht in 
Gebrauch ist, kann es im Betrieb die Gefahr zufälli-
gen Lösens von dem Kupplungselement selbst ent-
stehen lassen. Tatsächlich könnte in bestimmten Re-
lativpositionen zwischen dem Schleppfahrzeug und 
dem geschleppten Fahrzeug die Schleppkraft Kom-
ponenten einleiten, die transversal zu den Kabeln 
sind, welche die Fahrzeuge selbst miteinander kup-
peln, welche Komponenten wiederum eine Rotation 
des Kupplungselements in Bezug auf die Ankerplatte 
in der Löserichtung der letzteren erzeugen könnte.
[0006] DE-C-921 287 offenbart eine Kupplungsan-
ordnung für einen Anhänger, worin der Teil, der zur 
Verbindung mit dem Schleppfahrzeug vorgesehen 
ist, nicht als eine Einheit von dem an dem Anhänger 
angebrachten Teil entnommen werden kann.
[0007] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist 
es, eine Kupplungsanordnung für Motorschleppfahr-
zeuge bereitzustellen, die es ermöglicht, einfach und 
wirtschaftlich den mit oben genannten, bekannten 
Kupplungsanordnungen verbundenen Nachteil zu 
beseitigen.
[0008] Diese Aufgabe wird durch eine Kupplungsa-
nordnung für Motornotschleppfahrzeuge nach An-
spruch 1 gelöst.
[0009] Im Hinblick auf ein besseres Verständnis der 
vorliegenden Erfindung wird eine bevorzugte Ausfüh-
rungsform in nicht begrenzender Weise nachfolgend 
anhand eines Beispiels und unter Bezugnahme auf 

die begleitenden Zeichnungen beschrieben, in de-
nen:
[0010] Fig. 1 ist eine teilweise geschnittene Ansicht 
einer Kupplungsanordnung gemäß der Erfindung für 
Motorschleppfahrzeuge, und
[0011] Fig. 2 ist ein Schnitt entlang der Linie II-II in 
Fig. 1.
[0012] Unter Bezugnahme auf die begleitenden 
Zeichnungen bezeichnet Bezugszeichen 1 eine 
Kupplungsanordnung zum Schleppen eines Nutz-
fahrzeugs, von welchem eine vordere Stoßstange 2
und ein vorderes Querelement 3 des Chassis, das 
zum Inneren des Fahrzeugs in Bezug auf die Stoß-
stange 2 selbst zurückgesetzt ist, nur teilweise ge-
zeigt sind.
[0013] Die Anordnung 1 umfasst eine Ankerplatte 4, 
die sicher an dem Querelement 3 des Fahrzeugs an-
gebracht ist, und ein Kupplungselement 5, das dazu 
ausgelegt ist, mit der Platte 4 mittels einer lösbaren 
Befestigungseinrichtung 6 verbunden zu sein und 
nach vorne von dem Fahrzeug durch ein Durch-
gangsloch 7, das in der Stoßstange 2 vorgesehen ist, 
hervorzustehen; das Kupplungselement 5 ist dazu 
ausgelegt, als eine Einheit montiert zu werden und 
von der Platte 4 gelöst zu werden, so dass es wegge-
legt werden kann, wenn es nicht in Gebrauch ist.
[0014] Insbesondere besitzt die Platte 4 eine im we-
sentlichen recheckige äußere Form und ist an dem 
Querelement 3 durch vier Schrauben 8 angebracht, 
die in Ausrichtung zu Spitzenabschnitten 9 davon an-
geordnet sind. Genauer gesagt greift jede Schraube 
8 in ein Durchgangsloch 10 ein, das in dem jeweiligen 
Spitzenabschnitt 9 der Platte 4 vorgesehen ist, und 
greift in eine jeweilige Gewindehülse 11 ein, die der-
art montiert ist, um durch das Querelement zu pas-
sieren, und außen daran angeschweißt ist.
[0015] Zusätzlich besitzt die Platte 4 auf einer dem 
Querelement 3 gegenüberliegenden Fläche einen er-
hobenen Mittenabschnitt 12 und ein Paar von Zun-
gen 15, die zu der Stoßstange 2 von dem Mittenab-
schnitt 12 selbst hervorstehen, und die einander zu-
gewandt derart gelegen sind, um einen Sitz 16 zum 
Aufnehmen eines Endes des Kupplungselements 5
zu bilden.
[0016] Das Kupplungselement 5 umfasst im we-
sentlichen ein Gabelelement 17, das eine Längsach-
se A unter rechten Winkeln zu der Platte 4 besitzt, 
und einen durch das Gabelelement 17 getragenen 
Stift 18, der eine Achse B unter rechten Winkeln zu 
der Achse A besitzt und eine Befestigung für ein Ka-
bel 19 (in der Zeichnung mit gestrichelten Linien ge-
zeigt) zur Verbindung mit einem Schleppfahrzeug 
(nicht gezeigt) bildet.
[0017] Insbesondere besitzt das Gabelelement 17
einen Basisteil 20, der dazu ausgelegt ist, derart 
montiert zu werden, um mit Spiel durch das Loch 7
der Stoßstange 2 zu passieren und an der Platte 4
mittels der lösbaren Befestigungseinrichtung 6 befes-
tigt zu werden, und ein Paar von Armen 21, die sich 
parallel zueinander zu der Achse A des Teils 20
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selbst erstrecken. Genauer gesagt besitzt der Teil 20
einen den Armen 21 gegenüberliegenden En-
dabschnitt 22, der dazu ausgelegt ist, mittels der lös-
baren Befestigungseinrichtung 6 in dem Sitz 16 zwi-
schen den Zungen 15 befestigt zu werden.
[0018] Gemäß der vorliegenden Erfindung umfasst 
die lösbare Befestigungseinrichtung 6 eine Schraube 
23, die durch ein Durchgangsloch 24 mit einer Achse 
A in den Teil 20 des Kupplungselements 5 eingepasst 
ist und dazu ausgelegt ist, in ein Gewindedurch-
gangsloch 25 einzugreifen, das in dem Mittenab-
schnitt 12 der Platte 4 vorgesehen ist; darüber hinaus 
sind die Zungen 15 in Bezug zueinander durch jewei-
lige ebene Flächen 26 begrenzt, die dazu ausgelegt 
sind, in Kontakt mit entsprechenden ebenen Flächen 
27 des Endabschnitts 22 des Teils 20 des Gabelele-
ments 17 derart zusammen zu wirken, um eine pris-
matische Verbindung zwischen dem Kupplungsele-
ment 5 und der Platte 4 zu bilden, zum Zwecke des 
Verhinderns einer Rotation des Kupplungselements 
5 selbst und daher der Schraube 23 um die Achse A. 
Insbesondere ist die Schraube 23 vom Innensechs-
kant-Kopftyp und umfasst einen Kopf 28, der außer-
halb des Lochs 24 angeordnet ist, und einen Schaft 
29 mit geringerem Außendurchmesser als den 
Durchmesser des Kopfes 28, der einen Gewindeen-
dabschnitt besitzt, der in das Loch 25 der Platte 4 ein-
greift. Das Loch 24 besitzt zwei Axialschultern 31, 32, 
die jeweils zu dem Stift 18 und zu der Platte 4 gedreht 
sind und jeweilige Axialstoppelemente für den Kopf 
28 der Schraube 23 und für einen elastischen Ring 
33, der koaxial an dem Schaft 29 der Schraube 23
selbst montiert ist, bilden; dies verhindert ein axiales 
Herausdrehen der Schraube 23 von dem Kabelele-
ment 17, wenn das Kupplungselement 5 von dem 
Fahrzeug gelöst ist.
[0019] Der Stift 18 ist axial frei in jeweiligen trans-
versalen Durchgangslöchern 34 des Arms 21 mon-
tiert und ist in einer vorbestimmten Axialposition in 
Bezug auf die Arme 21 selbst, die nachfolgend als 
Betriebsposition (begleitende Zeichnungen) bezeich-
net wird, durch eine lösbare Befestigungsvorrichtung 
35, die durch das Kabelelement 17 getragen ist, ge-
halten.
[0020] Insbesondere steht der Stift 18 in der Be-
triebsposition nach außen auf gegenüberliegenden 
Seiten in Bezug auf die Arme 21 hervor, jeweils mit 
einem länglichen, ringförmigen Griffabschnitt 36 da-
von und mit einem Endabschnitt 30.
[0021] Die lösbare Befestigungsvorrichtung 35 um-
fasst einen Stoppstift 38, dessen Achse C parallel ist 
zu der Achse A und der durch ein Paar von Erweite-
rungen 39 getragen ist, die sich vollständig derart er-
strecken, um von einem der Arme 21 hervorzuste-
hen, und die in der Lage sind, sich axial zwischen ei-
ner Position in Eingriff mit einer ringförmigen Nut 37, 
die außen auf dem Endabschnitt 30 des Stifts 18 vor-
gesehen ist, in welcher sie den Stift 18 selbst in der 
Betriebsposition hält, und einer von der Nut 37 selbst 
gelösten Position, in der der Stift 18 daher axial von 

dem Gabelelement 17 herausgedreht werden kann, 
zu bewegen. Darüber hinaus umfasst die Befesti-
gungsvorrichtung 35 eine Schraubenfeder 40, die ko-
axial an dem Stoppstift 38 in einer zwischen den Er-
weiterungen 39 eingelegten Position montiert ist, und 
die einen elastischen Ring 41 besitzt, der an dem 
Stoppstift 38 angebracht ist und der dazu ausgelegt 
ist, eine Axialkraft auf den elastischen Ring auszuü-
ben, die dazu neigt, den Stoppstift 38 in die Eingriffs-
position zu zwängen.
[0022] Die Vorteile, die mit der vorliegenden Erfin-
dung erzielt werden können, sind anhand eines Stu-
diums der Merkmale der Kupplungsanordnung 1 er-
sichtlich.
[0023] Insbesondere beseitigt die Tatsache, dass 
das Kupplungselement 5 mittels der Schraube 23 an 
der Ankerplatte 4 verriegelt ist, und dass jeweilige 
prismatische Verbindungsflächen 26, 27 zwischen 
der Ankerplatte 4 selbst und dem Kupplungselement 
5 vorgesehen sind, jegliche Gefahr zufälligen Lösens 
der letzteren unter der Schleppkraft.
[0024] Darüber hinaus behält das Kupplungsele-
ment 5 die Eigenschaft, in der Lage zu sein, als eine 
Einheit von dem Fahrzeug gelöst zu werden, wenn es 
nicht in Gebrauch ist, da die Schraube 23 in dem 
Loch 24 des Gabelelements 17 in Eingriff gehalten 
ist, ohne eine Möglichkeit der Beseitigung, als Ergeb-
nis der Interaktion zwischen dem elastischen Ring 33
und der Schulter 32 und zwischen ihrem eigenen 
Kopf 28 und der Schulter 31.
[0025] Es ist ersichtlich, dass die Kupplungsanord-
nung 1 Modifikationen und Veränderungen unterwor-
fen werden kann, ohne von dem Schutzbereich, der 
in den Ansprüchen definiert ist, abzuweichen.

Patentansprüche

1.  Kupplungsanordnung (1) für Motornotschlepp-
fahrzeuge, umfassend:  
– ein Verankerungselement (4), das sicher an einem 
vorderen Teil (3) des zu schleppenden Motorfahr-
zeugs angebracht ist;  
– ein Kupplungselement (5), das einen Befestigungs-
teil (20), der an dem Verankerungselement (4) befes-
tigt werden kann, und eine Kupplungseinrichtung 
(18) zur Verbindung mit einem Schleppfahrzeug be-
sitzt;  
– eine lösbare Befestigungseinrichtung (6) zum Be-
festigen des Befestigungsteils (20) des Kupplungse-
lements (5) an dem Verankerungselement (4); und  
– eine prismatische Verbindungseinrichtung (26, 27) 
zwischen dem Verankerungselement (4) und dem 
Befestigungsteil (20);  
dadurch gekennzeichnet, dass die lösbare Befesti-
gungseinrichtung (6) mindestens eine Schraube (23), 
die durch den Befestigungsteil (20) des Kupplungse-
lements (5) getragen ist und dazu ausgelegt ist, in ein 
zugeordnetes Gewindeloch (25) einzugreifen, das in 
dem Verankerungselement (4) vorgesehen ist, auf-
weist, und dass die prismatische Verbindungseinrich-
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tung (26, 27) durch einen Endabschnitt (15) des Ver-
ankerungselements (4) und durch einen En-
dabschnitt (22) des Befestigungsteils (20) gegenü-
berliegend zu der Kupplungseinrichtung (18) getra-
gen ist.

2.  Kupplungsanordnung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Schraube (23) in ein 
Durchgangsloch (24) eingesetzt ist, das in dem Be-
festigungsteil (20) vorgesehen ist, wobei die Kupp-
lungsanordnung (1) eine Stoppeinrichtung (28, 33, 
31, 32) zwischen der Schraube (23) und dem Loch 
(24) in dem Befestigungsteil (20) zum Verhindern ei-
nes Herausdrehens der Schraube (23) aus dem Be-
festigungsteil (20) aufweist.

3.  Kupplungsanordnung nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Stoppeinrichtung ein 
Paar von Schultern (31, 32) aufweist, die in dem Loch 
(24) in dem Befestigungsteil (20) vorgesehen sind 
und jeweilige Anlagen für einen Kopf (28) der Schrau-
be (23) und für einen elastischen Ring (33), der koa-
xial an einem Schaft (29) der Schraube (23) fest mon-
tiert ist, bilden.

4.  Kupplungsanordnung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Endabschnitt des Verankerungselements 
(4) mindestens ein Paar von Zungen (15) aufweist, 
die von dem Verankerungselement (4) selbst hervor-
stehen und zwischen ihnen einen Sitz (16) zum Auf-
nehmen des Endabschnitts (22) des Befestigungs-
teils (20) des Kupplungselements (5) bilden, wobei 
die prismatische Verbindungseinrichtung jeweilige 
ebene Flächen (26) der Zungen (15) aufweist, die im 
Betrieb in Kontakt mit jeweiligen ebenen Flächen (27) 
des Endabschnitts (22) des Befestigungsteils (20) 
zusammenwirken.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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